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A. Friedhofsordnung
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I Allgemeine Bes�mmungen

§ 1 Bezeichnung und Zweck des Friedhofes

1. Der Friedhof in Leutershausen steht im Eigentum und der
Verwaltung der Kirchengemeinde Leutershausen.

2. Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung und dient der
Besta�ung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner
der Gemeinde Leutershausen waren oder vor ihrem Tod
auf diesem ein Grabnutzungsrecht erworben ha�en. Im Üb-
rigen können Auswär�ge Grab- und Besta�ungsrechte auf
dem Friedhof nur mit Zus�mmung des Kirchenvorstandes
erwerben.

§ 2 Verwaltung des Friedhofes

1. Die Verwaltung und Aufsicht über den Friedhof führt der
Kirchenvorstand.Erkanndie laufendenVerwaltungsgeschä�e
einem Friedhofsausschuss übertragen. Er kann sich auch
Beau�ragter bedienen.

2. Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbe-
hörden werden hierdurch nicht berührt.

3. Im Zusammenhang mit allen Tä�gkeiten der Friedhofsver-
waltung dürfen die hierfür erforderlichen personenbezogene
Daten erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutztwerden.
Eine Datenübermi�lung an sons�ge Stellen und Personen
ist zulässig, wenn:

a. es zur Erfüllung des Friedhofszweckes erforderlich ist,
b. die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein be-

rech�gtes Interesse an der Kenntnis der zu vermi�elnden
Daten glaubha� darlegen und die betroffenen Personen
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der
Übermi�lungen haben.
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Im Übrigen gelten die Bes�mmungen des Gesetzes über den
Kirchlichen Datenschutz (DSG-EKD).

§ 3 Benutzungszwang

Folgende Leistungen des Friedhofsträgers sind von allen Nut-
zungsberech�gten in Anspruch zu nehmen:

a. Ausschmücken der Friedhofshalle (Grundaussta�ung mit
Trauerschmuck)

b. bei Erdbesta�ungen die Durchführung der Besta�ung,
wozu insbesondere das Öffnen und Schließen des Grabes,
die Benutzung des Leichenwagens und die Versenkung des
Sarges gehört und

c. bei Feuerbesta�ungen die Aschenbeisetzung

II Ordnungsvorschri�en

§ 4 Verhalten auf dem Friedhof

1. Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofsper-
sonals sind zu befolgen.

2. Der Friedhof ist für Besucherinnen und Besucher geöffnet:

a. von April bis September: von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr,
b. von Oktober bis März: von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

3. Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung
und Verantwortung Erwachsener betreten.

4. Auf dem Friedhof ist nicht gesta�et:

a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art - Kinderwagen und
Rollstühle ausgenommen - zu befahren,

b. Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze und
gewerbliche Dienste anzubieten und dafür zu werben,
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c. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Besta�ung
Arbeiten auszuführen,

d. gewerbsmäßig zu fotografieren,
e. Druckschri�en ohne Genehmigung zu verteilen,
f. Abraum, Abfälle, Papier usw. außerhalb der dafür be-

s�mmten Plätze abzulegen,
g. den Friedhof und seine Einrichtung und Anlagen zu verun-

reinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen und Hecken
zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstä�en und Grab-
einfassungen unberech�gt zu betreten,

h. zu lärmen, zu spielen und sich sportlich zu betä�gen,
i. Hunde frei laufen zu lassen (Hundekot ist zu besei�gen),
j. Ansprachen und musikalische Darbietungen außerhalb

von Besta�ungen ohne Genehmigung zu halten,
k. Unkrautvernichtungsmi�el und chemische Schädlingsbe-

kämpfungsmi�el zu verwenden,
l. zu rauchen.

5. Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem
Zweck des Friedhofes und dieser Ordnung vereinbar sind.
Erforderliche Genehmigungen sind rechtzei�g bei der Fried-
hofsverwaltung einzuholen.

§ 5 Veranstaltungen von Trauerfeiern

1. Bei Evang.-Luth. Begräbnisfeiern sind Ansprachen im Go�es-
dienst, die nicht Bestandteil der kirchlichen Handlung sind,
erst nach Beendigung der kirchlichen Feier zulässig.

2. Die Beisetzung Andersgläubiger ist unter den für sie üblichen
Formen gesta�et.

3. Trauerfeiern, die ohne Mitwirkung eines Pfarrers auf dem
Friedhof abgehalten werden, müssen der Würde des Ortes
entsprechen und dürfen das christliche Empfinden nicht ver-
letzen. Sie dürfen vor allem keine Ausführungen enthalten,
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die als Angriff auf die Kirche, ihre Lehre, ihre Gebräuche
oder ihre Mitglieder empfunden werden können.

4. Der Kirchenvorstand ist berech�gt, die Veranstaltung von
Trauerfeiern, soweit sie neben dem Ritus der Religionsge-
meinscha�vorgesehen sind, ganzoder teilweise (Ansprachen,
Lieder usw.) von seiner Genehmigung abhängig zu machen.
Bei Mitwirkung von nichtkirchlichen Musikvereinigungen ist
immer rechtzei�g um Genehmigung nachzusuchen.

§ 6 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof

1. Tä�g werden können nur solche Gewerbetreibende, die in
fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig
sind und die Friedhofsordnung schri�lich anerkennen.

2. Bildhauer und Bildhauerinnen, Steinmetze und Steinmetzin-
nen, Gärtner und Gärtnerinnen und deren fachliche Vertreter
sollen darüber hinaus die Meisterprüfung in ihrem Beruf
abgelegt oder eine anderwei�g gleichwer�ge fachliche Qua-
lifika�on erworben haben. Bildhauer und Bildhauerinnen,
Steinmetze und Steinmetzinnen sollen entsprechend ihrem
Berufsbild in die Handwerksrolle eingetragen sein.

3. Besta�er und Besta�erinnen müssen als Gewerbetreibende
zugelassen sein und sollten eine berufsspezifische Fachprü-
fung abgelegt haben.

4. Der Friedhofsträger kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen,
soweit ihm keine gesetzlichen Regelungen oder Verordnun-
gen entgegenstehen.

5. Der Friedhofsträger kann die Erlaubnis zur Tä�gkeit auf dem
Friedhofdavonabhängigmachen,dassderAntragsteller einen
für die Ausübung seiner Tä�gkeit ausreichenden Ha�pflicht-
versicherungsschutz nachweist.

6. Der Friedhofsträger kann Gewerbetreibenden, die wiederholt
oder schwerwiegend gegen die Vorschri�en der Friedhofs-
verwaltung verstoßen, auf Zeit oder Dauer nach vorheriger
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zweimaliger schri�licher Abmahnung die Tä�gkeit auf dem
Friedhof durch schri�lichen Bescheid verbieten.

7. Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht geworben
werden. Grabmale dürfen daher nicht mit Firmenaufschri�en
versehen werden. Eingehauene, nicht farbige Firmennamen
bis zu einer Größe von 3 cm sind jedoch an der Seite oder
Rückseite unten zulässig. Steckschilder zur Grabkennzeich-
nung für die Grabpflege mit voller Firmenaufschri� der Fried-
hofsgärtner sind nicht zulässig.

8. Gewerbetreibende ha�en für alle Schäden, die sie oder ihre
Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Tä�gkeit auf dem
Friedhof verursachen. Bei Beendigung der Arbeiten ist der
Arbeitsplatzwieder in einen ordnungsgemäßenund verkehrs-
sicheren Zustand zu versetzen. Die für die Arbeiten erfor-
derlichen Werkzeuge und Materialien dürfen über die Dauer
der Ausführung des jeweiligen Au�rags hinaus nicht auf dem
Friedhof gelagert werden. Es ist nicht gesta�et, Geräte der
Gewerbetreibenden in oder an den Wasserentnahmestellen
des Friedhofes zu reinigen.

9. DieTä�gkeitGewerbetreibenderaufdemFriedhofbeschränkt
sich auf die Öffnungszeiten des Friedhofes.

10. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren Ar-
beiten anfallenden nicht kompos�erbaren Abfälle vom Fried-
hof zu en�ernen.

§ 7 Durchführung der Anordnungen

1. Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen
ist Folge zu leisten.

2. Zuwiderhandelnde können vom Friedhof verwiesen werden
und setzen sich strafrechtlicher Verfolgung aus.
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III Besta�ungsvorschri�en

§ 8 Anmeldung der Beerdigung

1. Die Besta�ung ist unverzüglich bei der Friedhofsverwaltung
unter Vorlage der Bescheinigungen des Standesamtes über
die Beurkundung des Todesfalles oder des Besta�ungserlaub-
nisscheines der Ordnungsbehörde schri�lich anzumelden.
Bei Urnenbeisetzungen ist zusätzlich die Einäscherungsurkun-
de vorzulegen. Die Besta�ung kann frühestens zwei Arbeits-
tage nach der Anmeldung erfolgen. Dabei ist die Anmeldung
der Besta�ung durch die antragstellende Person zu unter-
schreiben. Ist die antragstellende Person nicht nutzungsbe-
rech�gtanderGrabstä�e,sohatauchdienutzungsberech�gte
Person durch Unterschri� ihr Einverständnis zu erklären. Ist
dienutzungsberech�gtePersoneinervorhandenenWahlgrab-
stä�everstorben, sohat dieneuenutzungsberech�gtePerson
durch Unterschri� die Übernahme des Nutzungsrechtes in
der Anmeldung schri�lich zu beantragen.

2. Wird eine Besta�ung nicht rechtzei�g mit den erforderlichen
Unterlagen bei der Friedhofsverwaltung angemeldet, so ist
die Friedhofsverwaltung berech�gt, den Besta�ungstermin
bis zur Vorlage der erforderlichen Angaben und Unterlagen
auszusetzen. Werden die erforderlichen Unterschri�en nicht
geleistet, können Besta�ungen nicht verlangt werden.

§ 9 Zuweisung der Grabstä�en

Grabstä�en werden in der Regel nur bei einem Todesfall
zugewiesen. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenvorstand.

§ 10 Verleihung des Nutzungsrechtes

1. Mit der Überlassung einer Grabstä�e und der Zahlung der
festgesetzten Gebühren sowie der schri�lichen Anerkennung



A F���������������14

der Ordnungen wird dem Berech�gten das Recht verliehen,
dieGrabstä�enachMaßgabederjeweiligenFriedhofsordnung
zu nutzen.

2. Über die Verleihung des Nutzungsrechtes wird dem Berech-
�gten eineUrkunde ausgestellt undmit der Friedhofsordnung
übergeben.

3. Soll die Beerdigung in einer vorhandenen Grabstä�e sta�in-
den, so ist auf Verlangen der Nachweis der Nutzungsberech-
�gung zu erbringen.

§ 11 Ausheben und Schließen eines Grabes

1. Ein Grab darf nur vom Totengräber/von der Totengräberin
oder von solchen Hilfskrä�en nach den Vorgaben der Be-
rufsgenossenscha� (Sozialversicherung für Landwirtscha�,
ForstenundGartenbau)ausgehobenundgeschlossenwerden,
die damit von zuständiger Stelle beau�ragt sind.

2. Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefundenen Reste
einer früheren Besta�ung werden auf dem Boden der Grab-
stä�e eingegraben.

§ 12 Tiefe des Grabes

1. Bei Erdbesta�ungen werden die Gräber verschieden �ef an-
gelegt. Dabei sind folgende Maße einzuhalten:

a. für Kinder unter 2 Jahren 0,80 m
b. für Kinder von 2 bis 7 Jahren 1,10 m
c. für Kinder von 7 bis 12 Jahren 1,30 m
d. für Personen über 12 Jahre 1,80 m

2. Doppel�efgräberwerdenso�efangelegt,dassderNormal�efe
nach Absatz 1 noch die Tiefe einer Sarglage und eine Bo-
denschicht von 0,30 m zugemessen werden. Dabei hat die
Grab�efe mindestens 2,40 m zu betragen.



A F��������������� 15

3. Aschenurnen werden unterirdisch beigesetzt. Dabei beträgt
die Mindes�efe 0,80 m.

§ 13 Größe der Gräber

1. BeiAnlagederGräberfürErdbesta�ungenwerdenunterirdisch
folgende Mindestmaße eingehalten:

a. Gräber für Kinder bis zu 5 Jahren:
Länge 1,20 m, Breite 0,60 m, Abstand 0,30 m

b. Gräber für Personen über 5 Jahre:
Länge 2,10 m, Breite 0,90 m, Abstand 0,30 m

2. Werden Aschenurnen in besonderen Feldern beigesetzt, so
ist für ein Urnengrab ein Platz von mindestens 1,00 m Breite
und 1,20 m Länge vorzusehen.

§ 14 Ruhezeit

Die allgemeine Ruhezeit beträgt 20 Jahre
für verstorbene Kinder bis zu 5 Jahren 10 Jahre
für Aschen 10 Jahre

§ 15 Belegung

1. Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit nur mit einer Leiche
belegt werden. Eine grundsätzliche Ausnahme bildet die ord-
nungsgemäße Beisetzung in sog. Doppel�efgräbern (vgl. §
12 Absatz 2).

2. Sons�ge Ausnahmen bedürfen der Zus�mmung des Kirchen-
vorstandes.

3. Für die Beisetzung von Aschenurnen in belegten Gräbern
gelten besondere Bes�mmungen (vgl. § 25).
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§ 16 Umbe�ungen

1. Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
2. Umbe�ungenvonLeichenundUrnenbedürfendervorherigen

Zus�mmung des Friedhofsträgers sowie der zuständigen Ord-
nungsbehörde. Die Zus�mmung kann nur bei Vorliegen eines
wich�gen Grundes erteilt werden. Umbe�ung aus einer Rei-
hengrabstä�e in eine andere Reihengrabstä�e ist nicht zu-
lässig.

3. Alle Umbe�ungen erfolgen nur auf schri�lichen Antrag. An-
tragsberech�gt sind die Angehörigen. Die Einverständniser-
klärung der oder des nächsten Angehörigen der oder des
Verstorbenen und/oder der nutzungsberech�gten Person ist
beizufügen.

4. Umbe�ungen werden vom Friedhofspersonal oder dessen
Beau�ragten durchgeführt. Der Zeitpunkt der Umbe�ung
wird von der Friedhofsverwaltung festgesetzt. Umbe�ungen
von Erdbesta�ungen finden in der Regel nur in den Monaten
Dezember bis Mi�e März sta�. Im ersten Jahr der Ruhezeit
werden Umbe�ungen nur bei Vorliegen eines dringenden
öffentlichen Interesses ausgeführt.

5. Die antragstellende Person hat für Schäden aufzukommen,
die ander eigenenGrabstä�e sowie anderNachbargrabstä�e
und den Anlagen durch eine Umbe�ung entstehen.

6. Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbe�ung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

7. LeichenundUrnenzuanderenalsUmbe�ungszweckenwieder
auszugraben, bedarf einer behördlichen oder richterlichen
Anordnung.

8. DieUmbe�ungbiologisch abbaubarerUrnen ist nicht zulässig.
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§ 17 Registerführung

1. Über alle Gräber und Beerdigungen wird ein Grabregister
und ein chronologisches Besta�ungsverzeichnis geführt.

2. Die zeichnerischen Unterlagen (Gesamtplan, Belegungsplan
usw.) sind zu aktualisieren.

IV Grabstä�en

§ 18 Einteilung der Gräber

1. Nutzungsrechte an Grabstä�en werden unter den in dieser
Ordnung aufgestellten Bedingungen vergeben. Die Grab-
stä�en bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen be-
stehen nur Rechte nach dieser Ordnung.

2. Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an:

a. Wahlgrabstä�en für Erdbesta�ung
b. Wahlgrabstä�en für Urnenbeisetzung
c. Rasensarggrabstä�en
d. Baumurnengrabstä�en

Die Lage der einzelnen Abteilungen ergibt sich aus dem Be-
legungsplan.

3. Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig gemacht
von der schri�lichen Anerkennung dieser Ordnung.

4. Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärt-
nerischen Anlage und zur Pflege der Grabstä�en.

5. Nutzungsberech�gte haben der Friedhofsverwaltung jede Än-
derung ihrer Anschri� mitzuteilen. Für Schäden oder sons�ge
Nachteile, die aus der Unterlassung einer solchen Mi�eilung
entstehen, ist die Friedhofsträgerin nicht ersatzpflich�g.

6. DieNutzungsberech�gtenmüssenmitAblaufderNutzungszeit
dem Friedhofsträger die Grabstä�e in abgeräumtem Zustand
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übergeben. Wird die Grabstä�e nicht abgeräumt übergeben,
so werden die Arbeiten von dem Friedhofsträger nach vor-
heriger schri�licher Androhung auf Kosten der bisherigen
nutzungsberech�gten Personen durchgeführt. Eine Au�e-
wahrungspflicht für die abgeräumten Pflanzen und baulichen
Anlagen besteht für die Friedhofsträgerin nicht.

1. Wahlgräber

§ 19 Nutzungsrechte

1. Wahlgräber sind Grabstellen, die auf Wunsch einzeln (Ein-
zelgrab) oder zu mehreren nebeneinander (Doppelgrab) für
eine Nutzungszeit von 10 Jahren bei Urnengräbern und 20
Jahren bei Erdgräbern abgegeben werden.

2. Für Wahlgräber bestehen folgende Mindestmaße:

a. einfaches Grab 85 x 185 cm
b. doppeltes Grab 140 x 200 cm
c. Urnengrab 80 x 80 cm

3. DoppelgräberkönnenandenplanmäßigvorgesehenenStellen
mit Zus�mmung der Friedhofsverwaltung als Grü�e ausge-
mauert und überbaut werden. Die in den Grü�en aufzustel-
lenden Särge müssen mit dichtschließenden Metalleinsätzen
versehen sein. Der vordere Verschluss der Grü�e ist lu�dicht,
die Wände gegen das umgebende Erdreich dagegen sind
möglichst undicht (z. B. Ziegel- oder Backsteinmauern ohne
Verputz) herzustellen.

4. In den Doppelgräbern können der Berech�gte und seine
Angehörigen besta�et werden. Die Beisetzung anderer
Personen bedarf der Zus�mmung des Kirchenvorstandes.
Als Angehörige gelten:
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a. Ehega�en,
b. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene

Kinder und Geschwister,
c. die Ehega�en, der unter b) bezeichneten Personen und

Verlobte.

5. Die Nutzungsberech�gten können ihr Nutzungsrecht nur an
eine der berech�gten Personen im Sinne von Absatz 4 über-
tragen. Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenvorstand.

6. Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll die
nutzungsberech�gte Person für den Fall ihres Ablebens die
Nachfolge imNutzungsrecht durch einen schri�lichen Vertrag
bes�mmen,dererstimZeitpunktdesTodesdesursprünglichen
Nutzungsberech�gten wirksam wird.

7. Wird zum Ableben der nutzungsberech�gten Person keine
derar�ge Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in
nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der
nutzungsberech�gten Person mit deren Zus�mmung über:

a. Ehega�en,
b. Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Ge-

schwister, S�efgeschwister und deren Kinder,
c. Ehega�en der unter b) bezeichneten Personen,
d. auf die nicht unter a) - c) fallenden Erben.

8. Sind keine Angehörigen der Gruppe a) - d) vorhanden oder
zu ermi�eln, so kann das Nutzungsrecht mit Zus�mmung
der Friedhofsverwaltung auch voneiner anderenPersonüber-
nommen werden.

9. Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat der
Friedhofsverwaltung den Übergang des Nutzungsrechtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des Nutzungsrechtes
wird der neuen nutzungsberech�gten Person schri�lich be-
stä�gt. Solangedies nicht geschehen ist, könnenBesta�ungen
nicht verlangt werden.
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10. Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechtes bereit,
oder wird die Übernahme des Nutzungsrechtes dem Fried-
hofsträger nicht schri�lich angezeigt, so endet das Nutzungs-
recht an der Grabstä�e nach einer öffentlichen Aufforderung,
in der auf den Entzug des Nutzungsrechtes hingewiesen wird.

§ 20 Verlängerung des Nutzungsrechtes

1. Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der festgesetzten
Gebühr jeweils um eine weitere Nutzungszeit verlängert wer-
den. Ein Anspruch auf Verlängerung des Nutzungsrechtes
besteht nicht.

2. Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die
Ruhezeit (§ 14) überschri�en, so ist vor der Beisetzung die
notwendig gewordene Verlängerung des Nutzungsrechtes
mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit zu beantragen.

3. Die Verlängerung muss jeweils für sämtliche Grabbreiten
bewirkt werden.

4. Der Berech�gte ist verpflichtet, für eine rechtzei�ge Verlän-
gerung zu sorgen.

§ 21 Erlöschen des Nutzungsrechtes

1. Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischt es nach
Ablauf der Nutzungszeit.

2. Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes fällt die Grabstä�e an
die Kirchengemeinde zurück. Die Friedhofsverwaltung kann
über sie nach Ablauf der Ruhezeit des zuletzt Besta�eten
anderwei�g verfügen. Nicht en�ernte Grabmale und sons�ge
Aussta�ungsgegenstände gehen nach dieser Zeit ohne Ent-
schädigung in die Verfügungsgewalt der Kirchengemeinde
über. Hierauf soll vorher schri�lich oder durch ortsübliche
Bekanntmachung hingewiesen werden.
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§ 22 Wiederbelegung

1. Wahlgräber können nach Ablauf der Ruhezeit wieder belegt
werden.

2. Wird bei einerWiederbelegung einerGrabstelle dieNutzungs-
zeit durch die Ruhezeit überschri�en, gilt § 20 sinngemäß.

§ 23 Rückerwerb

Der Friedhofsträger kann das Nutzungsrecht an einer Grabstä�e
oder an einzelnen Gräbern auf Antrag des Berech�gten zurück-
nehmen. Sofern dafür eine Entschädigung gezahlt werden soll,
richtet sichdiesenachdernochnicht abgelaufenenNutzungszeit
und der Verwendungsmöglichkeit dieser Gräber.

§ 24 Alte Rechte

1. Für Wahlgrabstä�en, über die die Friedhofsverwaltung bei
Inkra�treten dieser Ordnung bereits verfügt hat, richtet sich
die Nutzungszeit nach den bei der Vergabe gül�g gewesenen
Vorschri�en. Die Gestaltung der Grabstä�e richtet sich nach
dieser Ordnung.

2. Nutzungsrechte von unbegrenzter oder unbes�mmter Dauer,
die vor dem Inkra�treten dieser Ordnung entstanden sind,
werden auf eine Nutzungszeit nach § 14 dieser Ordnung
seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf der
Ruhezeit der letzten Besta�ung oder vor Ablauf eines Jahres
nach Inkra�treten dieser Ordnung.
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2. Urnengräber

§ 25 Beisetzung

1. InWahlgrabstä�en fürErdbesta�ungenkönnenproGrabplatz
bis zu 1 Urne beigesetzt werden. In Wahlgrabstä�en für
Urnenbeisetzungen könnenbis zu 2Urnenbeigesetztwerden.

2. WerdenAschenurnen ineinembelegtenWahlgrabbeigesetzt,
so gilt § 20 entsprechend.

§ 26 Nutzungsrecht

Für das Nutzungsrecht an Urnengräbern finden die Vorschri�en
über Wahlgräber entsprechende Anwendung §19 (1-2, 4-10).

3. Baumurnengräber

§ 27 Nutzungsrecht

1. In Baumgrabstä�en dürfen ausschließlich Urnen aus biolo-
gisch abbaubarem Material beigesetzt werden.

2. Die Urnen werden nach Vorgabe des Friedhofsträgers im
Wurzelbereich von für Baumbesta�ungen ausgewiesenen
Bäumen beigesetzt.

3. Pro Baumgrabstä�e können 2 Urnen beigesetzt werden.
4. Das Nutzungsrecht an der Grabstä�e wird für 10 Jahre ver-

geben.
5. Die Pflege und das Anlegen der Baumbesta�ungsplätze wird

vom Friedhofsträger oder von einem von ihm beau�ragten
Dri�en übernommen. Der natürliche Umgriff, wie er unter
Bäumen üblich ist, soll dabei erhalten werden.

6. Eine individuelle Grabgestaltung ist nicht möglich. Das
Ablegen von Blumen, Kerzen, Kränzen oder ähnlichem Grab-
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schmuck ist nicht gesta�et. Die Friedhofsverwaltung ist be-
rech�gt, unerlaubt abgelegte Gegenstände und Blumen-
schmuck zu en�ernen.

7. Über der beigesetzten Urne wird ebenerdig eine Pla�e an-
gebracht, die Name, Geburts- und Sterbedatum des Verstor-
benen enthält. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu ge-
währleisten, erfolgt die Anfer�gung der Pla�en durch einen
vom Friedhofsträger beau�ragten Handwerksmeister nach
den Vorgaben des Friedhofsträgers. Die Kosten sind von den
Nutzungsberech�gten zu tragen.

8. Die Pla�en haben eine Größe von 40 x 40cm und eine Stärke
von ca. 3-5cm, die Farbe ist schiefergrau.

9. Nach Ablauf der Ruhezeit kann das Nutzungsrecht um eine
weitere Nutzungszeit (10 Jahre) verlängert werden.

4. Rasensarggräber

§ 28 Nutzungsrecht

1. Rasengräber sind Sarggrabstä�en in besonders ausgewiese-
nen Bereichen, die von Anfang an mit Rasen eingesät sind
und sonst keine Bepflanzung aufweisen dürfen. Sie können
als Reihengräber einfach- oder doppel�ef belegt werden.

2. Die Grabstä�en werden vom Friedhofsträger oder dessen
Beau�ragten zugewiesen.

3. Das Nutzungsrecht an der Grabstä�e wird für 20 Jahre ver-
geben.

4. Eine individuelle Grabgestaltung ist nicht möglich. Das
Ablegen von Blumen, Kerzen, Kränzen oder ähnlichem Grab-
schmuck ist nicht gesta�et. Die Friedhofsverwaltung ist be-
rech�gt, unerlaubt abgelegte Gegenstände und Blumen-
schmuck zu en�ernen.
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5. An der Grabstä�e wird ebenerdig eine Pla�e angebracht,
die Name, Geburts- und Sterbedatum des Verstorbenen ent-
hält. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten,
erfolgt die Anfer�gung der Pla�en durch einen vom Fried-
hofsträger beau�ragten Handwerksmeister nach den Vorga-
ben des Friedhofsträgers. Die Kosten sind von den Nutzungs-
berech�gten zu tragen.

6. Die Pla�en haben eine Größe von 40 x 40 cm und eine
Stärke von ca. 3 - 5cm, die Farbe ist schiefergrau.

7. An allen Rasensarggräbern obliegt die Pflege des Rasens
ausschließlich einem von der Friedhofsverwaltung dazu
Beau�ragten.

8. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist auf Antrag möglich.

V Friedhofshalle und Leichenhalle

§ 29 Benutzung der Friedhofshalle

1. Eigentümer der Friedhofshalle ist die Stadt Leutershausen.
Die Friedhofshalle steht für Trauerfeiern aller Konfessionen
und für nichtkirchliche Trauerfeiern zur Verfügung.

2. Die Benutzung der Friedhofshalle wird nicht gesta�et, wenn
gesundheitsaufsichtliche Bedenken entgegenstehen.

§ 30 Benutzung der Leichenhalle

1. Eigentümer der Leichenhalle ist die Stadt Leutershausen.
Die Leichenhalle dient zur Aufnahme der Verstorbenen bis
zu ihrer Beerdigung. In der warmen Jahreszeit kann eine
gebührenpflich�ge Au�ahrung in der Kühlvitrine angeordnet
werden.

2. Das Öffnen und Schließen der Leichenhalle sowie der Särge
darf nur von dem Beau�ragten der Friedhofsverwaltung vor-



A F��������������� 25

genommen werden. Das Öffnen der Särge erfolgt auf Wunsch
der Angehörigen, sofern in gesundheitlicher Hinsicht oder
aus sons�gen Gründen keine Bedenken dagegen vorliegen.

3. Särge der an anzeigepflich�gen und ansteckenden Krankhei-
ten Verstorbenen sowie Särge, die von auswärts kommen,
dürfen nur mit Genehmigung des zuständigen Amtsarztes
geöffnet werden.

§ 31 Ausschmückung

Vorschri�en über die Art der Ausschmückung der Friedhofshalle
und Leichenhalle kann sich der Kirchenvorstand vorbehalten.

VI Schlussbes�mmungen

§ 32 Grabmal- und Bepflanzungsordnung

Zur Sicherung einer christlichen Grabmalkultur und einer ein-
heitlichen Gestaltung des Friedhofes hat der Kirchenvorstand
eine besondere Grabmal- und Bepflanzungsordnung erlassen.
Sie ist Bestandteil dieser Ordnung und für alle, die auf dem
FriedhofeinGrabnutzungsrechterwerbenodererworbenhaben,
verbindlich.
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§ 33 Friedhofsgebühren

Für die Erhebung der Gebühren ist die jeweilige Friedhofs-
gebührenordnung maßgebend.

§ 34 Inkra�treten

1. Diese Friedhofsordnung tri� nach ihrer aufsichtlichen Geneh-
migungmit ihrer Bekanntmachung in Kra�. Sie kann jederzeit
mit aufsichtlicher Genehmigung ergänzt und abgeändertwer-
den.

2. Mit dem gleichen Tage treten alle bisher für den Friedhof
erlassenen Bes�mmungen außer Kra�.

Leutershausen, den 24.11.2021

Der Kirchenvorstand
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B. Grabmal- und Bepflanzungsordnung
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I Grabmale

§ 1 Aussta�ung der Grabstä�e mit einem Grabmal

1. Gegenstände, die zur Aussta�ung der Grabstä�en auf dem
Friedhof dienen – im Folgenden kurz als Grabmale oder
Steineinfassungenbezeichnet –, dürfennurmitGenehmigung
der Friedhofsverwaltung aufgestellt oder geändert werden.

2. Mit dem Antrag auf Genehmigung ist bei der Friedhofsver-
waltung eine Zeichnung in Aktenbla�größe einzureichen.
Diese muss die beabsich�gte Gestaltung nach Grundriss, Vor-
der- und Seitenansicht im Maßstab von mindestens 1:10
erkennen lassen und den Namen des Verfer�gers, des Ver-
storbenen, des Grabnutzungsberech�gten und des Au�rag-
gebers enthalten, falls dieser nicht der Grabnutzungsberech-
�gte ist. Ferner ist die Inschri� des Grabmals und dessen
Beschaffungspreis anzugeben. Die Hauptmaße sind einzu-
schreiben und die in Verwendung kommenden Werkstoffe
genau zu bezeichnen. Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung
sind Zeichnungen von Einzelheiten des Grabmals, bei Bild-
hauerarbeitenauchModelleundWerkstoffprobenvorzulegen.

3. Unter die vorstehenden Bes�mmungen fallen nicht: Kränze,
Naturblumen und gärtnerische Anlagen.

§ 2 Genehmigung des Grabmales

1. Das Gesuch um Erlaubnis zur Aufstellung ist rechtzei�g, d. h.
vor Au�ragserteilung an die Lieferfirma, einzureichen.

2. Wird ein Grabmal ohne Genehmigung errichtet oder ent-
spricht es nicht dem genehmigten Entwurf, so kann es auf
Kosten des Nutzungsberech�gten von der Friedhofsver-
waltung en�ernt werden.

3. Es ist verboten, den Friedhof zu betreten, um ein nicht ge-
nehmigtes Grabmal zu errichten.
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§ 3 Gestalt des Grabmales

Auf einem Grab ist ein Grabmal zu errichten. Das Grabmal
muss in Form und Werkstoff handwerklich gut gestaltet sein
und sich harmonisch in das angestrebte Gesamtbild des Fried-
hofes einordnen. Es muss den Größenverhältnissen der Grab-
stä�e entsprechen und sich der Umgebung anpassen.

§ 4 Werkstoffe

1. AlsWerkstoff fürGrabmale kommen inerster LinieNaturstein,
Eisen, Bronze und Hartholz in Betracht. Eisen und Holz sind
unter dauerha�em Anstrich zu halten.

2. Ein Grabmal soll möglichst nur aus einheitlichem Material
bestehen. Sollen bei der Herstellung eines Grabmales ver-
schiedeneWerkstoffeangewandtwerden, somussauchderen
Zusammenstellung ausdrücklich vom Kirchenvorstand geneh-
migt sein. Dasselbe gilt von Zutaten aus Eisen, Bronze und
Keramik, wobei schablonenha�e Dutzendware grundsätzlich
ausgeschlossen ist.

3. Verboten sind Nachbildungen von Felsen, Mauerwerk, Bau-
formen in Stein, Tropfstein, Gips, Zementmasse, Glaspla�en,
Blechformen aller Art, Porzellanfiguren, Holzkreuze mit auf-
gemalter Maserung.

§ 5 Herstellung/Bezug Kinderarbeit

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur
aufgestellt werden, wenn sie ohne Formen der Kinderarbeit
im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Inter-
na�onalen Arbeitsorganisa�on vom 17. Juni 1999 über das
erbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei�gung der
Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II. S. 1290, 1291) herge-
stellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9 a
Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird.
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Die Herstellung im Sinne dieser Vorschri� umfasst sämtliche
Bearbeitungsschri�e von der Gewinnung des Natursteins bis
zum Endprodukt. Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es
nicht, wenn der Letztveräußerer glaubha� macht, dass die
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren
Rohmaterial vor dem 1. September 2016 in das Bundesgebiet
eingeführt wurden.

§ 6 Maße

1. Die Grabmale dürfen nicht breiter als 0,85 m bei Einzelgrab-
stä�en und 1,40 m bei Doppelgrabstä�en sein.

2. Die Grabmale aus Stein oder Holz sollen nicht höher als
1,20 m sein, gemessen von dem das Grabmal umgebenden
Friedhofsgelände bis zur Oberkante des Grabmalkerns.Wenn
auf Grabsteinen figürliche Aufsätze angebracht sind, kann
der Kirchenvorstand ausnahmsweise zulassen, dass dadurch
das vorgeschriebene Höhenmaß überschri�en wird. Das
Grabmal darf jedoch durch solche Aufsätze keinesfalls höher
als 1,60 m werden. Die Grabmale von Einzel- und Kinder-
gräbern dürfen eine Höhe von 0,90 m nicht überschreiten.

3. Auf den Doppelgräbern darf jeweils nur ein Grabstein
aufgestellt werden.

4. Grabmale im Urnenhain sollen nicht höher als 0,90 m sein.
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§ 7 Standsicherheit

Aus Gründen der Standsicherheit von Grabmalen beträgt die
erforderliche Mindeststärke bei Grabmalen:
ab 0,4 m bis 1,0 m Höhe 0,14 m,
ab 1,0 m bis 1,5 m Höhe 0,16 m und
ab 1,50 m Höhe 0,18 m.
Grabmale, die die geforderte Mindeststärke unterschreiten,
werden vom Friedhofsträger aus Gründen der Verkehrssicher-
heit auf Kosten des Nutzungsberech�gten wieder en�ernt.

§ 8 Gärtnerische Anlage

Die Gräber sind gärtnerisch anzulegen und zu bepflanzen (ent-
sprechend § 13 ff. der Grabmal- und Bepflanzungsordnung)

§ 9 Inschri�

1. Die Inschri� soll das Andenken an den Verstorbenen würdig
bewahren. Sie kann durch geeignete Zusätze erweitert und
durch Zeichen und Sinnbilder ergänzt werden.

2. Es ist verboten, an den Grabmalen etwas anzubringen, was
in Widerspruch zu christlichen Anschauungen steht.

3. Die Inschri� des Grabmals soll als zierender Bestandteil des
Ganzen wirken und gut verteilt sein.

§ 10 Gründung

1. Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den all-
gemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtlinien des
Bundesinnungsverbands desDeutschen Steinmetz- und Stein-
bildhauerhandwerks für das Fundamen�eren und Versetzen
von Grabdenkmälern in der jeweils geltenden Fassung) zu
fundamen�eren und so zu befes�gen, dass sie dauerha�
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber
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nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für
sons�ge bauliche Anlagen entsprechend.

2. Nicht handwerksgerecht ausgeführte Fundamente müssen
auf Weisung der Friedhofsverwaltung en�ernt und fach-
gerecht erneuert werden.

§ 11 Mängelbesei�gung und Ha�ung

1. Die Grabmale und die sons�gen baulichen Anlagen sind
dauerndinwürdigemundverkehrssicheremZustandzuhalten.
Verantwortlich dafür ist die nutzungsberech�gte Person.

2. Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, sons-
�gen baulichen Anlagen oder Teilen davon hat die nutzungs-
berech�gte Person unverzüglich durch zugelassenes Fachper-
sonal besei�gen zu lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Bes�m-
mungha�et die nutzungsberech�gte Person für den Schaden.
Wennkeineunmi�elbareGefahrbesteht, erhält dienutzungs-
berech�gte Person eine Aufforderung zur Befes�gung oder
Besei�gung. Ist die nutzungsberech�gte Person nicht bekannt
oder nicht ohne weiteres zu ermi�eln, so ist die erforderliche
Instandsetzung durch einen einmona�gen Hinweis auf der
Grabstä�e und durch öffentliche Bekanntmachung anzukün-
digen. Kommt die nutzungsberech�gte Person der Auffor-
derung zur Befes�gung oder Besei�gung nicht nach, kann
der Friedhofsträger unter Fristsetzung und Androhung der
ErsatzvornahmeamGrabmal oder anden sons�genbaulichen
Anlagen Sicherungsmaßnahmen auf Kosten der nutzungsbe-
rech�gten Person vornehmen lassen.

3. Bei unmi�elbarer Gefahr ist der Friedhofsträger berech�gt,
ohne vorherige Aufforderung an die nutzungsberech�gte Per-
son, das Grabmal auf deren Kosten umzulegen oder andere
geeignete Maßnahmen durchzuführen. Die nutzungsberech-
�gte Person erhält danach eine Aufforderung, die Grabstä�e
oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand
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zu versetzen.Geschiehtdiesnicht, so kannder Friedhofsträger
nach Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme die
notwendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal en�er-
nen lassen. Die entstehenden Kosten hat die nutzungsberech-
�gtePersonzutragen.DerFriedhofsträgeristnichtverpflichtet,
das Grabmal oder Teile des Grabmals aufzubewahren.

§ 12 Schutzwürdigkeit

1. Grabmale und deren Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
oder Nutzungszeit der Grabstä�e nicht ohne Genehmigung
des Kirchenvorstandes verändert oder en�ernt werden. Dies
gilt auch für Firmen, die sich das Eigentum an dem Grabmal
vorbehalten haben.

2. Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder sol-
che, die als besondere Eigenart des Friedhofes zu gelten
haben, unterstehen dem besonderen Schutz des Friedhofs-
trägers. Sie werden als erhaltenswerte Grabmale in einem
Verzeichnis geführt und dürfen nur mit Genehmigung der
Friedhofsverwaltung abgeändert oder en�ernt werden. Bei
denkmalgeschützten Grabmalen ist zusätzlich das Einverneh-
men mit der Unteren Denkmalschutzbehörde herzustellen.

3. An Grabstä�en mit erhaltenswerten Grabmalen, die frei von
NutzungsrechtenundRuhefristensind,könnenneueNutzungs-
rechte vergeben werden, wenn sich die erwerbende Person
und ihre im Recht nachfolgenden Personen zur Restaurierung
sowiezur laufendenUnterhaltungderGrabstä�everpflichten.
Die Veränderungen und Ergänzungen der Grabmale dürfen
nur mit der Zus�mmung des Friedhofsträgers und bei denk-
malgeschütztenGrabmalen imEinvernehmenmitderUnteren
Denkmalschutzbehörde erfolgen.

4. Grabmale, die den Anforderungen von Absatz 2 entsprechen,
können gegebenenfalls an anderer Stelle aufgestellt werden.
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II Bepflanzung und Pflege der Gräber

§ 13 Gärtnerische Gestaltung

1. Die Grabstä�en sind innerhalb von sechs Wochen nach ihrer
Belegung abzuräumen.

2. Für die Anlage und Pflege ist die Nutzungsberech�gte Person
verantwortlich. Die die Grabstä�e unmi�elbar umgebenden
Bereiche (ca. 20 cm) sollen von der Nutzungsberech�gten
Person ggf. abgemäht und gepflegt werden.

3. Jede Grabstä�e ist so zu gestalten und an die Umgebung
anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des
Friedhofes gewahrt bleiben. Die Grabstä�en sind gärtnerisch
so zu bepflanzen, dass andere Grabstä�en und die öffent-
lichen Anlagen und Wege nicht beeinträch�gt werden. Die
auf der Grabstä�e geplanten Gehölze dürfen in der Höhe
im ausgewachsenen Zustand 1,50 m und in der Breite die
Grabstä�engrenze nicht überschreiten.

4. DieAbgrenzungenderGrabstä�en indenGrabfeldernwerden
von der Friedhofsverwaltung aus einheitlichem Material an-
gelegt.

5. Die Grabstä�en müssen spätestens sechs Monate nach dem
Erwerb des Nutzungsrechtes sowie nach jeder Besta�ung
baldmöglichst ordnungsgemäß gärtnerisch hergerichtet und
unterhalten werden.

6. Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die Gr-
abgestaltung und als Grabschmuck ist untersagt. Das gilt
insbesondere für Grabeinfassungen, Grababdeckungen und
Grabmale und möglichst auch für Blumentöpfe und Schalen.
Die Nutzungsberech�gten sind verpflichtet, die anfallenden
Abfälle in die von der Friedhofsträgerin vorgegebenen und
entsprechend gekennzeichneten Abfallbehälter, getrennt
nach kompos�erbaremund nicht kompos�erbaremMaterial,
abzulegen.
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7. Die Verwendung von Kies und Steinen zum Bestreuen der
Grab- und der umliegenden Flächen, sowie eine zusätzliche
Einfassung des Grabes aus Kies oder Steinen sind untersagt.

8. Nicht gesta�et ist das Au�ewahren von Gefäßen und Ge-
rätscha�en aller Art auf der Grabstä�e. Das Aufstellen von
Bänken und anderen Sitzgelegenheiten ist genehmigungs-
pflich�g.

9. Der Baumbestand auf dem Friedhof steht unter besonderem
Schutz. Nutzungsberech�gte an Grabstä�en haben keinen
Anspruch auf Besei�gung von Bäumen, Pflanzen und Hecken,
durch die sie sich in der Pflege der Grabstä�e beeinträch�gt
fühlen.

10. Ein seit mindestens 3 Jahren bestehendes Wahlgrab kann
nach Antrag an die Friedhofsverwaltung nachträglich in ein
Rasengrab umgewandelt werden. Die genehmigte Umwand-
lung veranlasst der Grabnutzer auf eigene Kosten. Der
Grabnutzer hat das Grab umgehend nach der Umwandlung
mit Rasen einzusäen. Die bis dahin geltende Grabgebühr
bleibt unverändert. Das Grabmal bleibt bestehen, die Um-
fassung ist zuen�ernen. EineBepflanzungkannnichterfolgen.
Auf dem Grab darf nichts angebracht bzw. aufgestellt werden
(z.B. Grabeinfassungen, Grablichter oder -laternen, Kerzen,
Weihwasserbehälter, Blumen, Pflanzschalen, Schilder u.ä.).
Die Friedhofsverwaltung ist berech�gt, alle unerlaubt abge-
legten Gegenstände zu en�ernen. Eine Au�ewahrungspflicht
besteht nicht.

§ 14 Einfassungen und Einfriedungen

1. EineGrabeinfassungmuss angebrachtwerden, diese soll nicht
höher als 0,15 m aus dem Erdreich herausragen und min-
destens 8 cm breit sein.

2. Es ist gesta�et, die Familiengrabstä�en mit immergrünen
Sträuchern zu umgeben, die die Höhe von 0,60 m nicht über-
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schreiten dürfen und jederzeit tadellos beschni�en und ge-
pflegtseinmüssen.SiedürfendendieGrabstä�eumgebenden
Zwischenraum oder Weg nicht überwuchern.

§ 15 Abfall

1. Verwelkte Blumen, abgestorbene Bäume und Äste sind von
den Gräbern zu en�ernen.

2. Unwürdige Gefäße (Konservendosen und dgl.) für Blumen
dürfen nicht aufgestellt werden.

3. Alle künstlichen Kränze und Sträuße aus Blech, Papier, Perlen,
Glasguss usw. sind unwürdig und deshalb verboten.

§ 16 Einhaltung der Grabpflegepflicht

1. Wird eine Grabstä�e nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder
gepflegt,hatdienutzungsberech�gtePersonnachschri�licher
Aufforderung des Friedhofsträgers die Grabstä�e innerhalb
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist die ver-
antwortliche Person nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermi�eln, wird durch öffentliche Bekannt-
machungunddurcheinenaufdreiMonatebefristetenHinweis
an der Grabstä�e auf die Verpflichtung zur Herrichtung und
Pflege hingewiesen.

2. Kommt die nutzungsberech�gte Person ihrer Verpflichtung
nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstä�e auf
Kosten der nutzungsberech�gten Person in Ordnung bringen
lassenoderdasNutzungsrechtohneEntschädigungentziehen.
Vor dem Entzug des Nutzungsrechtes bzw. vor Herrichtung
der Grabstä�e auf Kosten der nutzungsberech�gten Person
ist sie noch einmal schri�lich unter Fristsetzung und Hinweis
aufdieRechtsfolgenaufzufordern,dieGrabstä�eunverzüglich
in Ordnung zu bringen. In der Androhung der Ersatzvornahme
sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen. In dem Ent-
ziehungsbescheid wird die nutzungsberech�gte Person auf-
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gefordert, das Grabmal und die sons�gen baulichen Anlagen
innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Ent-
ziehungsbescheides zu en�ernen.

3. Der Nutzungsberech�gte ist darauf hinzuweisen, dass das
Grabmalunddiesons�genbaulichenAnlagenentschädigungs-
los in die Verfügungsgewalt der Friedhofsträgerin fallen und
die Kosten der Abräumung die nutzungsberech�gte Person
zu tragen hat.

4. Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 ent-
sprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist die
verantwortliche Person nicht ohne besonderen Aufwand zu
ermi�eln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck
en�ernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zu einer Au�e-
wahrung des abgeräumten Materials verpflichtet.

III Schlussbes�mmungen

§ 17 Bes�mmungsabweichungen

1. DerKirchenvorstandkannausnahmsweiseAbweichungenvon
den vorstehenden Bes�mmungen zulassen, wenn sich dies
im Einzelfall wegen der Lage der Grabstä�e, wegen ihrer
Anpassung an die benachbarten Grabstä�en oder wegen
vorhandenen Grabschmucks als notwendig erweisen sollte.

2. Wenn der Kirchenvorstand in Einzelfällen Abweichungen von
den vorstehenden Bes�mmungen zulässt, so kann dagegen
kein Einspruch erhoben oder darauf ein Anspruch gestützt
werden, dass ähnliche Ausnahmen auch an anderer Stelle
genehmigt werden müssten.
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§ 18 Gül�gkeit

Die Grabmal- und Bepflanzungsordnung ist Bestandteil der je-
weils gül�gen Friedhofsordnung.
Sie ist für alle, die auf dem Friedhof ein Grabnutzungsrecht
haben, verbindlich.

Leutershausen, den 24.11.2021

Der Kirchenvorstand
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Christus spricht:
»Ich bin die Auferstehung und das Leben.« (Joh 11,25)


